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RECHTSSCHUTZ PRIVATLEBEN

Sofern dies in den Sondervertragsbedingungen vorgesehen 
ist, erstreckt sich die von Ihnen abgeschlossene 
Privathaftpflichtversicherung auf den Rechtsschutz im Privatleben. 

1.	 GEGENSTAND DER GARANTIE
1.1.	 Prävention und juristische Information
Um Rechtsstreitigkeiten vorzubeugen, informieren wir Sie 
über Ihre Rechte und die notwendigen Maßnahmen zur 
Wahrung Ihrer Interessen.

1.2.	 Außergerichtliche und/oder gerichtliche 
Verteidigung der rechtlichen Interessen

Im Rahmen des vom Versicherungsnehmer gewählten Ver-
sicherungsschutzes verpflichten wir uns im Rahmen dieses 
Vertrages, Ihnen bei einem während der Laufzeit des Vertra-
ges eintretenden Schadensfall zu helfen, Ihre Rechte außer-
gerichtlich oder erforderlichenfalls durch ein geeignetes 
Verfahren geltend zu machen, indem wir Ihnen Leistungen 
erbringen und die daraus entstehenden Kosten tragen. 

2.	 PREVENTION AND ADVICE 
SERVICES (PAS) 

Gegenstand des juristischen Beistands: Schadensvorbeu-
gung und Auskunft in rechtlichen Fragen 
Zur Vorbeugung von oder zwecks Auskünften zu Schadens-
fällen oder Streitigkeiten, mit Ausnahme von Schadensfällen 
oder Streitigkeiten im steuerrechtlichen Bereich, informieren 
wir Sie über Ihre Rechte sowie über die zur Wahrung Ihrer 
Interessen erforderlichen Maßnahmen. 

Allgemeiner juristischer Beistand per Telefon - Legal Village 
Info 078/15.15.56
Dabei handelt es sich um einen Dienst für rechtliche Erst-
informationen per Telefon.
Die rechtlichen Fragen werden mündlich kurz und in einer 
allgemein verständlichen Sprache erörtert.
Welche Fragen diesem telefonischen juristischen Beistand 
unterliegen können, richtet sich nach dem Umfang der 
Deckungen, die im Rahmen des vorliegenden geltenden 
Vertrages abgeschlossen wurden.
Die verschiedenen Rechtsberatungsstellen sind von Montag 
bis Freitag, außer an Feiertagen oder in Ausnahmefällen, 
unter der Telefonnummer 078/15.15.56 erreichbar. 

Vermittlung eines spezialisierten Sachverständigen
Dabei wird Ihnen ein spezialisierter Fachmann (Rechtsanwalt 
oder Sachverständiger) für einen juristischen Fachbereich 
vermittelt, der von der Rechtsschutzversicherung nicht abge-
deckt wird. Die Intervention besteht darin, auf der Grundlage 
eines Telefongesprächs eine Reihe von Anwälten oder Sach-
verständigen vorzuschlagen, die auf die Bereiche spezialisiert 
sind, in denen sich die Schadensfälle ereignet haben.
Der einzige Zweck unserer Intervention besteht darin, Ihnen 
die Kontaktdaten eines oder mehrerer spezialisierter Fach-
leute zur Verfügung zu stellen, aber wir können nicht für 
die Qualität und den Preis der Interventionen verantwortlich 
gemacht werden, die von den Dienstleistern durchgeführt 
werden, die Sie selbst kontaktiert haben. 

3.	 LEGAL INSURANCE SERVICES
3.1.	 Wo sind Sie versichert?
GARANTIEN ARTIKEL GELTUNGSBEREICH
Außervertraglicher 
zivilrechtlicher Regress

3.3.1.

Die Deckung gilt 
weltweit.

Außervertraglicher 
zivilrechtlicher Regress - 
E-Reputation

3.3.2.

Strafrechtliche Verteidigung 3.3.5.
Außervertragliche zivilrechtliche 
Verteidigung

3.3.6.

Identitätsdiebstahl 3.3.3.

Versicherungsschutz 
besteht, wenn der 
Schadensfall in 
einem Mitgliedstaat 
der Europäischen 
Union, der Schweiz, 
Norwegen, 
Liechtenstein, Andorra, 
San Marino, Monaco 
oder dem Vereinigten 
Königreich eintritt und 
die Wahrnehmung 
der Interessen 
des Versicherten 
ausschließlich in einem 
dieser Länder erfolgt. 

Außervertraglicher 
zivilrechtlicher  
Regress Gebäude und sein 
Inhalt

3.3.4.

Medizinischer Unfall oder 
Behandlungsfehler

3.3.7.

Vertragliche private 
Haftpflichtversicherung

3.3.8.

Privatrechtliche Verträge (Option 
Flex)

3.3.10.

Vertragliche Versicherung 
(Option Flex)

3.3.11.

Vertrag Privatleben „Online“ 
(Option Flex)

3.3.12.

Vertrag Privatleben 
Internetzugang (Option Flex)

3.3.13.

Betrügerische Verwendung von 
Zahlungsmitteln (Option Flex)

3.3.14.

Schulischer Beistand (Option 
Flex +)

3.3.15.

E-Reputation Flooding und  
Informationsbereinigung (Option 
Flex +)

3.3.17.
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GARANTIEN ARTIKEL GELTUNGSBEREICH
Disziplinarrecht 3.3.9. Die Deckung wird 

gewährt, sofern 
die Verteidigung 
der Interessen des 
Versicherten vor einem 
belgischen Gericht und, 
für den europäischen 
Beamten, vor dem 
Europäischen 
Gerichtshof 
übernommen wird, 
wenn der Anspruch 
ausschließlich in 
dessen Zuständigkeit 
fällt.

Schulrecht (Option Flex +) 3.3.16.

3.2.	 Basisoption und erweiterte Optionen
In Ihren Sonderbedingungen ist festgelegt, welche Leistun-
gen Sie je nach der von Ihnen gewählten Option in Anspruch 
nehmen können:

	■ Basisoption FIX
	■ Erweiterte Option FLEX
	■ Erweiterte Option FLEX+

Diese Deckungen werden unter Punkt 3.3 beschrieben.

3.3.	 Welchen Geltungsbereich hat die Deckung
Die Deckung wird im Falle eines außervertraglichen Scha-
densfalls in Bezug auf Ihr Privatleben gewährt, nämlich

BASISOPTION RECHTSSCHUTZ FIX
Die nachstehenden Garantien (Artikel 3.3.1 bis Artikel 3.3.9) 
gelten, sofern Sie die Basisoption Rechtsschutz für Privatleben 
Fix abgeschlossen haben. 

3.3.1.	 Außervertraglicher zivilrechtlicher Regress

3.3.1.1.	  Die Deckung wird für den außervertraglichen 
zivilrechtlichen Regress mit dem Ziel gewährt, Ihre 
Entschädigung für jegliche Schäden zu erwirken, die die Folge 
von Körperverletzungen oder Schäden an Ihren Gütern sind 
und von einem Dritten verursacht werden.

3.3.1.2.	 Die Deckung wird für den zivilrechtlichen Regress 
auf der Grundlage von Artikel 29a des Gesetzes vom 21. 
November 1989 über die Haftpflichtversicherung in Bezug 
auf Kraftfahrzeuge oder vergleichbarer ausländischer 
Rechtsbestimmungen gewährt, wenn Sie einen solchen 
Regress ausüben.

3.3.1.3.	Die Deckung wird gewährt für:
	■ den zivilrechtlichen Regress auf der Grundlage des 

Gesetzes vom 30. Juli 1979 über die Brand- und 
Explosionsverhütung

	■ den Regress auf der Grundlage des Gesetzes vom 
25. Februar 1991 über die Haftung für mangelhafte 
Produkte.

	■ den zivilrechtlichen Regress auf der Grundlage des 
Gesetzes vom 13. November 2011 über die Vergütung 
von Körperschäden und moralischen Schäden aus 
einem Technologieunfall.

3.3.2.	Außervertraglicher zivilrechtlicher Regress bei 
Rufschädigung über das Internet
Die Deckung wird gewährt bei Schadensersatzansprüchen 
aufgrund außervertraglicher Haftpflicht für Schäden, die 
Sie im Rahmen Ihres Privatlebens erleiden und die von 
einem Dritten durch die Verbreitung von rufschädigenden 
Nachrichten über das Internet („E-Reputation“) verursacht 
werden: Verunglimpfung, Beleidigung, Verleumdung sowie 
durch die Veröffentlichung von nachteiligen Äußerungen, 
Schriften, Fotos oder Videos über das Internet, ohne dass 
eine Zustimmung vorliegt.
Die Verleumdung besteht in der Behauptung oder Unter-
stellung einer Tatsache, die die Ehre oder das Ansehen der 
Person, der die Tatsache unterstellt wird, schädigt. 
Die Schädigung Ihres Rufes kann insbesondere sensible 
Daten (Gefühlsleben, Gesundheit, ethnische Herkunft usw.) 
sowie Ihre Persönlichkeitsrechte (Bildrechte usw.) betreffen. 
Unter „über das Internet“ verstehen wir: mittels E-Mail, 
Spam, Link, Site, Blog, Diskussionsforum oder über soziale 
Netzwerke.
Die Deckung umfasst das Auftreten als Zivilpartei und die 
Erklärung als Geschädigter vor dem Strafgericht für jeden 
Schaden, der dem Versicherten innerhalb der nachstehen-
den erwähnten Bestimmungen zugefügt wird.
Um die Deckung in Anspruch nehmen zu können, muss 
Anzeige bei einer zuständigen Behörde erstattet und der 
Eingang der Beschwerde an die Schlichtungsstelle über-
mittelt werden. 

3.3.3.	 Identitätsdiebstahl
Deckung wird gewährt im Falle eines Schadensersatzan-
spruchs auf der Grundlage der außervertraglichen Haft-
pflicht für Schäden, die der Versicherte im Rahmen seines 
Privatlebens erleidet und die von einem Dritten infolge 
eines Identitätsdiebstahls des Versicherten verursacht 
werden. 
Die Deckung umfasst das Auftreten als Zivilpartei und die 
Erklärung als Geschädigter vor dem Strafgericht für jeden 
Schaden, der dem Versicherten innerhalb der nachstehen-
den erwähnten Bestimmungen zugefügt wird.

3.3.4.	Außervertraglicher zivilrechtlicher Regress Gebäude 
und dessen Inhalt
Die Deckung wird für einen außervertraglichen zivilrecht-
lichen Regress auf Ihre Entschädigung für jeden Schaden 
am versicherten Objekt und/oder dessen Inhalt gewährt, 
der durch einen Dritten verursacht wird
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Es wird jedoch kein Versicherungsschutz gewährt, wenn 
Sie bereits Gegenstand einer Strafanzeige, einer Vorunter-
suchung, von polizeilichen Ermittlungen oder einer gericht-
lichen Verfolgung aufgrund vergleichbarer Sachverhalte 
waren, sofern die Erstattung der Strafanzeige oder der 
Beginn der Voruntersuchung, der polizeilichen Ermittlungen 
oder der gerichtlichen Verfolgung nicht mindestens 5 Jahre 
zurückliegt oder das eingeleitete Verfahren zu einem Frei-
spruch führte.

3.3.6.	Außervertragliche zivilrechtliche Verteidigung
Versicherungsschutz wird gewährt für Ihre außervertragliche 
zivilrechtliche Verteidigung gegen eine von einem Dritten 
eingeleitete Schadensersatzklage unter der ausdrücklichen 
Bedingung, dass ein Interessenkonflikt zwischen Ihnen und 
dem Privathaftpflichtversicherer besteht, der Ihre Privat-
haftpflicht deckt. 

3.3.7.	 Medizinischer Unfall oder Behandlungsfehler
Versicherungsschutz wird gewährt für zivilrechtliche Klagen 
zur Erwirkung Ihrer Entschädigung für Schäden jeder Art, 
die durch Körperverletzungen bedingt sind, die Sie infolge 
oder als eine der Folgen von Eingriffen und/oder Behand-
lungen erlitten, die von Medizinern oder Paramedizinern 
vorgenommen wurden.
Die vorliegende Deckung umfasst den Regress, der aus-
geübt wird gegen den Fonds für medizinische Unfälle, 
gegründet durch das Gesetz vom 31. März 2010.
Dieser Versicherungsschutz wird ausschließlich dem Ver-
sicherungsnehmer und seinen Angehörigen gewährt. 

3.3.8.	Die vertragliche Privathaftpflichtversicherung
Die Deckung dient dem Schutz Ihrer Interessen bei jedem 
Schadensfall, der aus der Auslegung oder Anwendung der 
Versicherungsdeckung „Privathaftpflicht“ resultiert, die zu 
Ihren Gunsten bei einem zugelassenen Versicherer abge-
schlossen wurden, ausgenommen Streitigkeiten bezüglich 
der Nichtzahlung von Prämien oder der Aufhebung/Kündi-
gung dieser Versicherungsdeckungen. 

3.3.9.	Disziplinarrecht
Die Deckung wird bei einem Schadensfall gewährleistet, 
der arbeitsrechtliche Streitfälle mit einer per Gesetz ein-
gerichteten Disziplinarinstanz (Organ, Institut usw.) betrifft. 

ERWEITERTE OPTION RECHTSSCHUTZ FLEX
Zusätzlich zu den oben genannten Deckungen gelten die 
nachstehenden Deckungen (Artikel 3.3.10. bis Artikel 3.3.14.) 
auch, wenn Sie die erweiterte Option Rechtsschutz Flex 
abgeschlossen haben. 

3.3.10.	 Privatrechtliche Verträge
Unser Versicherungsschutz gilt bei Schadensfällen oder 
Streitigkeiten im Zusammenhang mit einem Vertrag, den 
Sie im Rahmen Ihres Privatlebens über den Kauf, den 

Versichert sind:
	■ Gebäude oder Gebäudeteile, die als Haupt- oder 

Nebenwohnsitz des Versicherten genutzt werden, 
einschließlich, wenn sie Teil davon sind:

	– Räumlichkeiten, die für die Ausübung eines freien 
Berufs genutzt werden

	– Wohnungen (einschließlich Garagen), die an Dritte 
vermietet oder unentgeltlich überlassen werden, 
sofern diese Gebäude über höchstens 3 Wohnungen 
verfügen 

	– Aufzüge und Hebevorrichtungen
	■ Wohnwagen, die als Haupt- oder Zweitwohnsitz des 

Versicherten genutzt werden
	■ Garagen und Parkplätze zur privaten Nutzung durch 

den Versicherten
	■ Gärten und Grundstücke, die insgesamt 5 Hektar nicht 

überschreiten
	■ von Ihren versicherten Kindern bewohnte Studenten-

zimmer oder Studios

Unter Inhalt wird verstanden:
Alle Gegenstände im genannten Gebäude, einschließlich 
seiner Höfe, Gärten, Anbauten und Nebengebäude, die 
Ihnen gehören oder Ihnen anvertraut wurden. Bei Kraft-
fahrzeugen beschränken wir den Inhalt auf maximal drei 
funktionstüchtige Kraftfahrzeuge, die nicht für den gewerb-
lichen Verkauf bestimmt sind. 
Nicht versichert sind Inhalte zur gewerblichen Nutzung (ins-
besondere Möbel, Geräte und Waren).

	■ Mobiliar: alle beweglichen Gegenstände in 
dem bezeichneten Gebäude, einschließlich der 
von den Mietern oder Nutzern eingebrachten 
Einrichtungsgegenstände. 

	■ Material: Gegenstände, auch wenn sie fest mit dem 
Grundstück verbunden sind, einschließlich der von 
Mietern oder Nutzern eingebrachten festen Einrich-
tungsgegenstände, die keine Waren sind. 

	■ Waren: Vorräte, Rohstoffe, Lebensmittel, unfertige 
Erzeugnisse, Fertigerzeugnisse, Verpackungen, Abfälle, 
die für den gewerblichen Gebrauch oder für Wartungs- 
und Reparaturarbeiten geeignet sind, sowie Waren, die 
Kunden gehören. 

3.3.5.	Die strafrechtliche Verteidigung
Versicherungsschutz wird gewährt für Ihre Verteidigung vor 
einem Strafgericht aufgrund von Verstößen gegen Gesetze, 
Erlasse, Dekrete oder Verordnungen infolge von Unvorsichtig-
keit, Fahrlässigkeit, infolge eine Unterlassung oder absichtli-
chen Handlung des Versicherten. Ihnen wird je Schadensfall 
einmal Unterstützung bei einem Gnadengesuch gewährt, 
sofern Sie zu einer Freiheitsstrafe verurteilt wurden. 
Die Deckung wird auch für die Einlegung eines Rechtsbe-
helfs vor einem Strafgericht gewährt, um einen Zahlungs-
befehl für ein Bußgeld anzufechten. 
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Personen verursacht wurde (z. B. betrügerische Verwen-
dung Ihrer Kreditkarte im Internet). 
Die Deckung umfasst das Auftreten als Zivilpartei und 
Erklärung als Geschädigter vor dem Strafgericht für jeden 
Schaden, der dem Versicherten innerhalb der nachstehen-
den erwähnten Bestimmungen zugefügt wird.
Der Versicherungsschutz umfasst die Wahrnehmung 
Ihrer Interessen oder die Ihrer Angehörigen aufgrund von 
Ansprüchen im Zusammenhang mit der Anwendung des 
Wirtschaftsrechts, Buch VII Zahlungs- und Kreditdienstleis-
tungen, beschränkt auf die Bestimmungen über Zahlungs-
dienste mit dem Kreditinstitut, dem E-Geld-Institut oder den 
Zahlungsdienstleistern des Versicherten, mit Ausnahme von 
Ansprüchen im Zusammenhang mit der Rückforderung von 
Prämien, Steuern, Kosten und Kündigungsentschädigun-
gen, die von Ihnen oder Ihren Angehörigen zu zahlen sind. 

ERWEITERTE OPTION RECHTSSCHUTZ FLEX +
Zusätzlich zu den oben genannten Deckungen gelten die 
nachstehenden Deckungen (Artikel 3.3.15. bis Artikel 3.3.17.) 
auch, wenn Sie die erweiterte Option Privatrechtsschutz Flex+ 
abgeschlossen haben. 

3.3.15.	 Schulischer Beistand
Der Versicherungsschutz umfasst die schulische Betreuung 
einer versicherten Person, die in der Schule oder auf dem 
Schulweg Opfer eines (durch diesen Vertrag gedeckten) 
tätlichen Angriffs geworden ist. Wir erstatten Ihnen bis zu 
1.250 € pro Schadensfall und Jahr (dies ist ein absoluter 
Höchstbetrag, unabhängig von der Anzahl der versicherten 
Personen) zur Finanzierung von Nachhilfestunden, die auf-
grund der Abwesenheit infolge der Aggression erforderlich 
sind. Unsere Leistung ist nur fällig, wenn keine öffentliche 
oder private Einrichtung haftbar gemacht werden kann. 
Wir zahlen auf der Grundlage der folgenden Unterlagen: 
Bescheinigung der Anzeigeerstattung, Rechnung für Kurse.
Möglicherweise müssen wir Sie um zusätzliche Unterlagen 
zu den vorzulegenden Belegen bitten.

3.3.16.	 Schulrecht
Die Deckung wird zur Wahrung Ihrer Interessen oder der 
Interessen Ihrer Angehörigen gewährt, wenn eine nicht ver-
waltungsrechtliche Entscheidung im Zusammenhang mit 
dem Schulrecht für Sie oder Ihre Angehörigen nachteilig ist, 
und zwar ausschließlich auf individueller Basis. 

3.3.17.	 E-Reputation: Übernahme von Kosten für 
Bereinigung oder Flooding von Informationen
Im Falle eines gedeckten Schadensfalls im Zusammenhang 
mit einer Schädigung der „E-Reputation“ stellen wir auf 
Wunsch des Versicherten den Kontakt zu einem speziali-
sierten Dienstleister her und übernehmen die Kosten und 
Honorare des Dienstleisters bis zu einem Höchstbetrag von 
5.000 € (einschließlich Steuern) pro Schaden und Jahr für 

Verkauf, das Verleihen, die Miete, die Reparatur oder die 
Instandhaltung von beweglichen Sachen oder die Erbrin-
gung von Dienstleistungen für Sie geschlossen haben.

3.3.11.	 Versicherungsverträge
Die Deckung wird für die Verteidigung Ihrer Interessen 
gewährt, die sich aus Ansprüchen im Zusammenhang mit 
der Auslegung und Ausführung einer von Ihnen oder Ihren 
Angehörigen im Rahmen Ihres Privatlebens abgeschlos-
senen Versicherungspolice ergeben, mit Ausnahme von 
Ansprüchen im Zusammenhang mit der Rückforderung von 
Prämien, Steuern, Kosten und Kündigungsentschädigungen.

3.3.12.	 Online-Verträge
Die Deckung wird im Falle eines Schadensfalls oder eines 
Rechtsstreits im Zusammenhang mit einem von Ihnen im 
Internet abgeschlossenen Vertrag gewährt, der im Rahmen 
Ihres Privatlebens abgeschlossen wurde und den Kauf, den 
Verkauf, das Darlehen, die Miete, die Reparatur oder die 
Wartung von beweglichen Sachen sowie die Erbringung von 
Dienstleistungen zu Ihren Gunsten oder zu Gunsten Ihrer 
Angehörigen zum Gegenstand hat. 
Wir treten ein bei einem Schadensfall oder einer Streitig-
keit im Zusammenhang mit einem von Ihnen im Internet 
abgeschlossenen Vertrag, der in den Bereich des Privat-
lebens fällt und den Kauf, den Verkauf, das Darlehen, die 
Miete, die Reparatur oder die Instandhaltung von Immobi-
lien zum Gegenstand hat, die als unbeweglich gelten, sowie 
die Erbringung von Dienstleistungen zugunsten von Ihnen 
oder Ihren Angehörigen, wenn sich der Schadensfall auf die 
in Artikel 3.3.4 genannten versicherten Immobilien bezieht. 
Wir treten ein bei Streitigkeiten im Zusammenhang mit 
einem Vertrag, den Sie im Internet mit einem Reisebüro, 
einem Vermittler von Ferienunterkünften, einer Online-Ver-
mietungsplattform oder einem Vermieter für Ihren Urlaub 
abgeschlossen haben, sofern die Anmietung (oder Bele-
gung) 90 Tage pro Versicherungsjahr nicht überschreitet.

3.3.13.	 Verträge über Internetzugang
Der Versicherungsschutz gilt im Falle von Ansprüchen oder 
Streitigkeiten, die sich aus einem von Ihnen im Rahmen 
Ihres Privatlebens geschlossenen Vertrag über den Kauf, 
den Verkauf, das Ausleihen, die Miete, die Reparatur oder 
die Wartung von elektronischen Geräten, die den Zugang 
zum Internet ermöglichen, sowie aus Verträgen mit einem 
Internet-Provider ergeben. 

3.3.14.	 Betrügerische Verwendung von Zahlungsmitteln
Die Deckung wird im Falle eines Schadensersatzanspruchs 
auf der Grundlage der außervertraglichen Haftung für einen 
Schaden gewährt, der Ihnen im Rahmen Ihrer privaten 
Lebensführung entstanden ist und von einem Dritten durch 
die betrügerische Verwendung Ihrer Zahlungsmittel im Inter-
net mit dem Ziel der Aneignung eines finanziellen Vorteils zu 
Ihrem Nachteil oder zum Nachteil der Ihnen nahestehenden 
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	■ die durch Umstände oder Folgen von Umständen 
gleichen Ursprungs eintreten, wenn dieser Umstand/
diese Umstände oder bestimmte verursachte Schäden 
auf radioaktive, toxische, explosive oder andere 
gefährliche Eigenschaften nukleare Brennstoffe oder 
radioaktive Abfälle zurückzuführen ist/sind, sowie die 
Schäden die direkt oder indirekt aus einer Quelle von 
Ionenstrahlung herrühren

	■ die direkt oder indirekt durch ein Erdbeben, einen 
Einsturz oder einen Erdrutsch, ein Überschwemmung 
oder jede andere Naturkatastrophe eintreten, außer in 
Fällen, in denen ein Dritter haftbar ist

Die drei letzten Ausschlüsse gelten nicht, wenn Sie nachwei-
sen, dass keine direkte oder indirekte Verbindung zwischen 
diesen Ereignissen und dem Schadensfall besteht oder 
wenn dieser durch einen laufenden Versicherungsvertrag 
oder durch ein Einschreiten der Behörden, im Rahmen der 
gesetzlich vorgesehene Modalitäten, abgedeckt ist.

	■ die sich auf ein Kraftfahrzeug, einen Wohnwagen, ein 
Moped, ein Motorrad und jedes andere Fahrzeug bezie-
hen, das dem Gesetz vom 21. November 1989 über 
die Kraftfahrzeug-Haftpflichtversicherung unterliegt; 
dieser Ausschluss gilt unbeschadet der Anwendung von 
Artikel 3.3.1., Absatz 2 und gilt nicht für alle Varianten 
von autonomen E-Bikes mit Pedalunterstützung

	■ die aus dem Gebrauch, dem Besitz oder dem Eigentum 
des Versicherten eines Fahrzeugs der folgenden Kate-
gorien resultieren:

	– Luftfahrzeuge, ausgenommen:
•	 Spielzeugdrohnen (die für Kinder unter 14 Jahren 

bestimmt sind und die die Mindestsicherheitsanfor-
derungen der Richtlinie 2009/48/EG vom 18. Juni 
2009 über die Sicherheit von Spielzeug erfüllen). 

•	 Drohnen der Kategorie 'Open' bis 20 kg (offene 
Kategorie). 
Unter Drohnen werden alle unbemannten Luftfahrt-
systeme, abgekürzt „UAS“ verstanden.

	– Motorboote mit mehr als 10 DIN-PS
	– Segelboote über 300 kg

	■ die aus Handlungen hervorgehen, die der Pflicht-
versicherung unterliegen und im Rahmen Ihrer 
Jagdaktivitäten eintreten 

	■ die von einem internationalen oder supranationalen 
Gericht oder dem Verfassungsgericht entschieden 
werden, mit Ausnahme von Vorabentscheidungsfragen, 
die bei einem gedeckten Schadensfall vor das Ver-
fassungsgericht gebracht werden 

	■ die einen zivilrechtlichen Regress betreffen, mit dem 
die Entschädigung eines vom Versicherten aufgrund 
der mangelhaften Ausführung eines Vertrags erlittenen 
Schadens erwirkt werden soll, selbst wenn der 
Vertragspartner, der Erfüllungsgehilfe oder der Auftrag-
nehmer dieses Vertragspartners auf jedweder anderen 
Grundlage haftbar gemacht wird. Wir decken hingegen 
den außervertraglichen zivilrechtlichen Regress mit 

Bereinigung und Flooding von Informationen und vorbehalt-
lich der Bedingungen und Ausschlüsse der Deckung. 
Dieser Dienstanbieter wird versuchen, Informationen zu 
entfernen, die für Sie schädlich sind.
Wenn die schädlichen Informationen nicht gelöscht werden 
und der Versicherte Anzeige erstattet hat, wird der Anbieter 
die Informationen im Rahmen der technischen Beschrän-
kungen des Internets übermitteln. 
Unsere Pflicht und diejenige des Dienstleisters, die für den 
Versicherten abträglichen Informationen zu entfernen oder 
zu verheimlichen, ist eine Mittel- und keine Ergebnisver-
pflichtung. Wir verpflichten uns, alle für dieses Vorhaben 
geeigneten Mittel einzusetzen, ohne jedoch zu garantieren, 
dass das erhoffte Ergebnis tatsächlich erreicht wird. Dies 
gilt unter der Voraussetzung, dass die Maßnahme geeignet 
ist und dass die verantwortliche Person (sei es der Autor 
der schädigenden Informationen, der Herausgeber oder 
der Betreiber der Website, auf der diese Informationen ver-
öffentlicht wurden) in einem Mitgliedstaat der Europäischen 
Union, der Schweiz, Norwegen, Liechtenstein, Andorra, San 
Marino, Monaco oder dem Vereinigten Königreich ansässig 
ist und dass die Verteidigung Ihrer Interessen ausschließ-
lich in einem dieser Länder erfolgt.
Die Deckung wird unter den folgenden kumulativen Bedin-
gungen gewährt:

	■ die Schädigung der E-Reputation muss nach Abschluss 
des Vertrags entstanden sein

	■ der Anspruch muss sich gegen eine identifizierbare 
Person richten, die für die Schädigung der E-Reputation 
verantwortlich ist

3.4.	 Welche allgemeinen Ausschlüsse gelten?
Nicht gedeckt sind, bei allen Garantien, die Schadensfälle,

	■ die anlässlich von Unruhen, zivilen Unruhen, allen 
kollektiven Gewalttaten politischer, ideologischer oder 
sozialer Art auftreten, unabhängig davon, ob sie mit 
einer Rebellion gegen die Behörden oder die etablier-
ten Mächte einhergehen oder nicht, es sei denn, Sie 
haben sich nicht aktiv oder freiwillig daran beteiligt. Wir 
müssen nachweisen, dass Ihre Deckung nicht gilt

	■ die anlässlich eines Bürgerkrieges oder Krieges, d. h. 
einer Angriffs- oder Verteidigungsaktion einer krieg-
führenden Macht oder eines anderen Ereignisses mit 
militärischem Charakter, auftreten, es sei denn, Sie 
haben nicht aktiv oder freiwillig daran teilgenommen. 
Wir müssen nachweisen, dass Ihre Deckung nicht gilt

	■ die auf eine vorsätzliche Handlung einer versicherten 
Person zurückzuführen sind

	■ die im Zusammenhang mit der Beschlagnahme in 
irgendeiner Form der vollständigen oder teilweisen 
Besetzung durch eine militärische oder polizeiliche 
Einheit oder durch reguläre oder irreguläre Kämpfer 
eintreten
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	■ für einen Streitfall mit uns oder das Schadenregulie-
rungsbüro über den Versicherungsvertrag Rechtsschutz, 
ausgenommen Art. 5.1.4. in den allgemeinen 
Bestimmungen

	■ für Sammelklagen, die einen Internet-Schadensfall 
oder einen Schadensfall mit verwaltungsrechtlichem 
Bezug betreffen und von einer Gruppe aus mindestens 
zehn Personen mit dem Ziel angestrengt werden, die 
Abstellung einer gemeinsam erlittenen Beeinträchtigung 
in Verbindung mit ein und demselben auslösenden 
Ereignis sowie Ersatz für den hieraus entstandenen 
Schaden zu erwirken.

Die Zahlung von gerichtlichen, steuerlichen und verwal-
tungsrechtlichen Bußgeldern und ihren Nebenkosten ist 
von der Garantie ausgeschlossen. 
Der Versicherungsschutz besteht nur, wenn der Schaden 
nach Inkrafttreten der Police oder des hinzugefügten Risikos 
eintritt, es sei denn, wir weisen nach, dass Sie zum Zeitpunkt 
des Inkrafttretens der Police oder des hinzugefügten Risikos 
Kenntnis von den Tatsachen hatten oder vernünftigerweise 
hätten haben können, die diesen Bedarf begründen. 

3.5.	 Welche besonderen Ausschlüsse gelten?
In Bezug auf

Die Deckung des außervertraglichen zivilrechtlichen 
Regresses für Gebäude und deren Inhalt (Artikel 3.3.4.):
Wir gewähren keine Deckung für Schadensfälle:

	■ die sich ganz oder teilweise bezüglich des Miteigen-
tumsrechts (insbesondere des Zwangsmiteigentums 
an einzelnen oder Gruppen von gebauten Immobilien, 
wie in Buch 3 des Code Civil aufgeführt, sowie in jeder 
gesetzlichen oder verordnungsrechtlichen Bestimmung, 
die ihn ergänzt oder ersetzt, und in jeder gleichwertigen 
ausländischen Rechtsbestimmung), außer wenn der 
Schaden an dem versicherten Gut die Folge eines 
Nichttätigwerdens der Eigentümergemeinschaft ist.

	■ in Bezug auf alle Arbeiten an den versicherten 
Objekten, die während der Dauer der Ausführung von 
Arbeiten begonnen oder durchgeführt wurden, für 
die eine gesetzliche oder behördliche Genehmigung 
(Baugenehmigung usw.) und/oder die Einschaltung 
eines Architekten erforderlich ist, oder innerhalb von 6 
Monaten nach der Endabnahme dieser Arbeiten. 

Außervertragliche zivilrechtliche Regressdeckung - 
E-Reputation (Art. 3.3.2.) :
Wir übernehmen keine Deckung bei Schadensfällen:

	■ im Zusammenhang mit einer E-Reputation, die der 
Versicherte durch soziale Netzwerke, Kommentare auf 
Websites oder die Nutzung seiner E-Mail aufgebaut hat 

	■ im Zusammenhang mit einer Schädigung der E-Repu-
tation, der über ein anderes Kommunikationsmedium 
als einen Blog, ein Diskussionsforum, ein soziales 
Netzwerk oder eine Website erfolgt 

dem Ziel, die Entschädigung von Personenschäden zu 
erwirken, die der Versicherte erleidet, oder in dem Fall 
eines Verschuldens der Gegenpartei mit dem Vorsatz, 
einen Schaden zu verursachen.  
Dieser Ausschluss gilt nicht für die in den Artikeln 
3.3.7. (Medizinischer Unfall oder Behandlungsfehler), 
3.3.8 (Versicherungsvertrag über die Privatleben-Haft-
pflichtversicherung), 3.3.10 (Privatlebensvertrag), 
3.3.11. (Versicherungsvertrag), 3.3.12. (Vertrag über 
das 'Online'-Privatleben), 3.3.13. (Privatlebensvertrag 
Internetzugang) und 3.3.14. (Betrügerische Nutzung 
von Zahlungsmitteln) genannten Deckungen.  

	■ die vertragliche Streitigkeiten betreffen, die sich aus 
einer einfachen Nichtzahlung durch einen Dritten 
ergeben, ohne dass es zu einer Anfechtung kommt

	■ die sich auf eine Immobilie, eine Immobilie durch 
Eingliederung und eine bewegliche Sache, die durch 
Eingliederung zur Immobilie wird, beziehen, ausgenom-
men außervertragliche zivilrechtliche Regressansprüche 
bei einem Gebäude und seinem Inhalt (Artikel 3.3.4.)

	■ bezüglich der Strafverteidigung des Versicherten, der 
zum Zeitpunkt der Straftat über 16 Jahre alt war , bei:

	– Verbrechen oder zu einem Verbrechen umgestuften 
Vergehen

	– anderen vorsätzlichen Verstößen, es sei denn, ein 
formell rechtskräftiger Gerichtsbeschluss hat den 
Freispruch verkündet;

	■ von denen wir nachweisen, dass sie, auch teilweise, 
aus einem schwerwiegenden Fehlverhalten des Ver-
sicherten resultieren, wenn dieser zum Zeitpunkt des 
Schadensfalls das 16. Lebensjahr vollendet hat. Unter 
schwerwiegenden Fehlverhalten verstehen wir: 

	– Trunkenheit oder einen vergleichbaren Zustand, 
durch den Sie infolge der Einnahme von Drogen, 
Medikamenten oder halluzinogenen Mitteln die 
Kontrolle über Ihre Handlungen verlieren, mit Aus-
nahme von Schadensfällen, die mit der Teilnahme 
am öffentlichen Straßenverkehr zusammenhängen 

	– von ihm körperlich oder verbal ausgelöste 
Auseinandersetzungen 

	■ bei Streitfällen mit Ihrer Krankenkasse 
	■ die aus jeglicher Form von nuklearen Risiko, ver-

ursacht durch Terrorismus, resultieren 
Die Deckung wird nicht gewährt:

	■ wenn die Verteidigung Ihrer Interessen sich auf Ihn nach 
Eintreten des Schadens abgetretene Rechte bezieht

	■ wenn der Schadensfall die Rechte Dritter betrifft, die 
Sie in Ihrem eigenen Namen geltend machen 

	■ wenn Sie Anspruch auf eine Kaution oder Bürgschaft 
haben 

	■ bei Strafverfolgung aufgrund vorsätzlicher Handlungen 
des Versicherten. Bei Verstößen und Delikten wird 
die Garantie jedoch im Nachhinein gewährt, wenn die 
endgültige gerichtliche Entscheidung ergibt, dass kein 
Vorsatz bestand 
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Die Deckung wird nicht gewährt bei Streitigkeiten:
	■ die sich ganz oder teilweise auf das Gesellschafts- und 

Vereinsrecht beziehen;
	■ über eine Beschwerde in medizinischen oder paramedi-

zinischen Angelegenheiten;
	■ zwischen Ihnen und einer Krankenkasse;
	■ die sich auf den Kauf, den Verkauf oder die Verwaltung 

von immateriellen Gütern mit Geldwert beziehen (wie 
z. B. Handelspapiere, Bargeld, Wertpapiere, Aktien, 
Obligationen, Kupons, Wertpapiere und Papiere, alle 
anderen Schuld- oder Eigentumstitel, Kassenbelege, 
Post- und Steuermarken, Fahrkarten, Eintrittskarten für 
Freizeitaktivitäten); 

	■ über Verträge, die die Ausübung eines freien Berufs 
oder einer selbständigen Tätigkeit durch Sie oder Ihre 
Angehörigen betreffen;

	■ die vor einem internationalen oder supranationalen 
Gericht behandelt werden;

	■ im Zusammenhang mit dem Kauf oder Verkauf von 
Waren oder Dienstleistungen, die nach den geltenden 
belgischen Gesetzen und Vorschriften verboten sind; 

	■ die sich auf eine Auktionsplattform beziehen;
	■ die sich auf eine Wett- oder Lotterieplattform beziehen;
	■ über den Kauf einer Ware oder Dienstleistung auf einer 

Website mit gewalttätigem, pornografischem, diskrimi-
nierendem oder beleidigendem Charakter; 

	■ die sich auf Schadensfälle desselben Ursprungs auf-
grund fehlender Vorsichtsmaßnahmen beziehen;

	■ in Bezug auf vertragliche Streitigkeiten, die sich aus 
einem einfachen Zahlungsversäumnis eines Dritten 
ergeben, ohne dass ein Streitfall vorliegt;

	■ die sich aus dem Fehlen eines regelmäßig aktu-
alisierten und ständig aktivierten Antiviren- oder 
Firewall-Schutzsystems ergeben. Wir unterstützen 
Sie oder Ihre Angehörigen jedoch bei der Zusammen-
stellung der Akte und bei der Beantragung einer 
alternativen Streitbeilegungsstelle, die für Ihren 
Schadensfall zuständig ist. 

	■ bezüglich der Folgen einer Beeinträchtigung der 
E-Reputation, das heißt, jede Aktion mit dem Ziel einer 
Wiedergutmachung eines Schadens, der sich nicht 
aus der Beeinträchtigung selbst, sondern aus damit 
zusammenhängenden mittelbaren und unmittelbaren 
Auswirkungen ergibt

	■ bezüglich einer Beeinträchtigung der E-Reputation 
durch die Presse in digitaler Form

	■ wenn die verbreiteten Informationen keine persön-
lichen Informationen über den Versicherten enthalten

	■ wenn die Weitergabe von Informationen aus Ihrer Mit-
gliedschaft oder der Mitgliedschaft Ihrer Angehörigen 
in einem Verein resultiert, mit Ausnahme der freiwilli-
gen Mitgliedschaft in einem Sport- oder Freizeitverein

	■ im Falle von Informationen, die aus einer Erklärung, 
einem Artikel, einer Veröffentlichung, einer Tonauf-
nahme, einem Foto oder einem Video bestehen, die Sie 
im Rahmen Ihrer beruflichen Tätigkeit erstellt haben

	■ im Falle von Informationen, die aus einer Erklärung, 
einem Artikel, einer Veröffentlichung, einer Tonauf-
nahme, einem Foto oder einem Video bestehen, die Sie 
aus freien Stücken an einem öffentlichen Ort, mit oder in 
Anwesenheit der Öffentlichkeit gemacht haben oder die 
Sie selbst über das Internet veröffentlicht haben oder 
deren Veröffentlichung im Internet Sie genehmigt haben 

	■ im Falle von Informationen, die aus einem Gespräch, 
einer Konferenz oder einer Veröffentlichung bestehen, 
die im Internet unter Verwendung von Sofortkommu-
nikationssoftware („Chat“) mit oder ohne Video und 
Webcam durchgeführt werden; 

	■ wenn Sie wegen einer Straftat angeklagt oder straf-
rechtlich verfolgt werden

Versicherungsschutz bei medizinischen Unfällen 
oder ärztlichen Kunstfehlern (Art. 3.3.7.) :
Der Versicherungsschutz gilt nicht für Streitigkeiten zwi-
schen Ihnen und einer Krankenkasse.

Disziplinarrechtliche Deckung (Art. 3.3.10):
Die Garantie gilt nicht für Ansprüche im Zusammen-
hang mit Ihrer Tätigkeit oder der Ihrer Angehörigen als 
Selbständiger in Haupt- oder Nebentätigkeit oder als 
Gesellschaftsbevollmächtigter.

Die vertraglichen Deckungen der 
Privathaftpflichtversicherung (Art. 3.3.8.), 
Verträge Privatleben (Art. 3.3.10.) (OPTION FLEX), 
vertragliche Versicherung Art. 3.3.11) (OPTION 
FLEX), Online-Verträge Privatleben Art. 3.3.12.) 
(OPTION FLEX), Verträge Internet-Zugang Art. 
3.3.13.) (OPTION FLEX), und betrügerische 
Verwendung von Zahlungsmitteln (Art. 3.3.14.) 
(OPTION FLEX):
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4.	 VERSICHERTE LEISTUNGEN
4.1.	 Interventionshöchstgrenze, Interventionsschwelle und Wartezeit nach Schadensfall:

VERSICHERTE GARANTIEN ARTIKEL HÖCHSTGRENZEN* SCHWELLE** WARTEZEIT FIX FLEX FLEX +

Außervertraglicher 
zivilrechtlicher Regress

art.3.3.1. € 125.000* € 350 / V V V

Außervertraglicher 
zivilrechtlicher Regress 
E-Reputation

art.3.3.2. € 125.000* € 0 / V V V

Identitätsdiebstahl art.3.3.3. € 125.000* € 0 / V V V

Außervertraglicher 
zivilrechtlicher Regress 
Immobilie und ihr Inhalt

art.3.3.4. € 25.000 € 0 / V V V

Strafrechtliche Verteidigung art.3.3.5. € 125.000* € 0 / V V V

Außervertragliche zivilrechtliche 
Verteidigung

art.3.3.6. € 125.000* € 350 / V V V

Medizinischer Unfall oder  
Behandlungsfehler

art.3.3.7. € 50.000 € 350 3 Monate V V V

Vertraglich Versicherungen  
Zivilhaftpflicht Privatleben

art.3.3.8. € 20.000 € 350 / V V V

Disziplinarrecht art.3.3.9. € 20.000 € 0 / V V V

Verträge des Privatlebens art.3.3.10. € 20.000 € 350 3 Monate X V V

Versicherungsverträge art.3.3.11. € 20.000 € 350 / X V V

„Online“-Verträge art.3.3.12. € 10.000 € 350 3 Monate X V V

Internetzugangsverträge art.3.3.13. € 10.000 € 350 3 Monate X V V

Betrügerische Nutzung  
der Zahlungsmittel

art.3.3.14. € 10.000 € 350 / X V V

Schulischer Beistand art.3.3.15. € 1.250 / / X X V

Bildungsrecht art.3.3.16. € 20.000 € 350 12 Monate X X V

E-Reputation: Kosten für die 
Bereinigung oder Löschung der 
Informationen

art.3.3.17. € 5.000 / / X X V

V VERSICHERT

X NICHT VERSICHERT

*	� Bei diesen Garantien versichern wir Sie auch, wenn sich der Schadensfall im Rahmen Ihrer beruflichen Tätigkeit oder der eines Ihre Angehörigen 
ereignet. Unsere Interventionshöchstgrenze ist jedoch auf 20.000 € pro Schadensfall beschränkt.

**	�Außer bei Strafverteidigung des Versicherten liegt unsere Interventionsschwelle bei 2.500 EUR pro Schadensfall, im Falle einer Beschwerde vor dem 
Kassationsgerichtshof oder dessen Gegenstück im Ausland.

Wenn Sie im Rahmen des Schadensfalls ein Schlichtungsverfahren n durch einen von der Föderalen Vermittlungskommission 
zugelassenen Schlichter, wie durch das Gesetz festgelegt, werden die nachfolgend genannten Beträge um 10 % erhöht, unab-
hängig davon, ob die Schlichtung erfolgreich verläuft oder nicht. Diese Bestimmung gilt nicht für Familienmediationen.
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Sie verpflichtet, uns dies mitzuteilen und uns den Betrag 
umgehend zu erstatten.

4.2.4.	Reise- und Aufenthaltskosten
Es werden übernommen die Kosten für Reisen mit öffentli-
chen Verkehrsmitteln (per Flugzeug in der Economy- Klasse 
oder mit der Bahn in der 1. Klasse) und Aufenthalte (Unter-
kunft im Hotel bei einem Höchstbetrag von 125 EUR je Tag 
und je Versicherten), die für Ihr persönliches Erscheinen im 
Ausland in einer der folgenden Eigenschaften notwendig sind: 

	■ als Angeklagter, sofern dieses Erscheinen gesetzlich 
erfordert und auf richterlichen Beschluss angeordnet 
wird

	■ als Opfer, sofern Ihr Erscheinen gesetzlich vor-
geschrieben ist, oder wenn Sie vor einem vom Gericht 
bestellten Sachverständigen erscheinen müssen.

4.2.5.	 Insolvenz
Wenn Sie infolge eines versicherten Schadensfalls in 
Anwendung der Garantie „Außervertraglicher zivilrechtlicher 
Regress“, der sich in einem Mitgliedstaat der Europäischen 
Union, in Liechtenstein, in Andorra, in Monaco, in San 
Marino oder im Vereinigten Königreich ereignet hat, einen 
von einem ordnungsgemäß identifizierten und als zahlungs-
unfähig anerkannten Dritten Schaden erleiden, zahlen wir 
bis zu einer Höhe von 20.000 € pro Schadensfall  - mit 
einem Selbstbehalt von 250 EUR - den vom haftbaren Drit-
ten geschuldeten Schadensersatz, sofern keine öffentliche 
oder private Einrichtung für eine Kostenübernahme in Frage 
kommt.
Bestreiten Sie den Umfang oder die Auswertung des von 
Ihnen erlittenen Schadens, müssen wir unsere Leistung 
nur aufgrund eines definitiven Urteils zahlen, das Ihnen die 
Erstattung der aus diesem Unfall resultierenden Schäden 
gewährt.
Wir erbringen keineLeistung, wenn der Sach- und/oder 
Personenschaden, der Ihnen entstanden ist, durch Terroris-
mus, Diebstahl, versuchten Diebstahl, Erpressung, Betrug, 
versuchten Betrug, Einbruch, tätlichen Angriff, Gewalt, 
Vandalismus oder Verstoß gegen die öffentliche Ordnung 
herbeigeführt wurde. Wir unternehmen jedoch die nötigen 
Schritte, um Ihr Dossier beim Hilfsfonds für Opfer vorsätz-
licher Gewalttaten oder jeder anderen Einrichtung, die in 
dem Land, in dem der Antrag zu stellen ist, vergleichbare 
Aufgaben erfüllt, einzureichen und die Interessen des Ver-
sicherten zu verteidigen.
Wenn mehrere Versicherte in den Genuss unserer Leis-
tung kommen können und die Gesamthöhe der Schäden 
über dem vorgesehenen Maximum von 20.000 EUR je 
Schadensfall liegt, so wird der Schadensersatz vorrangig 
an den Versicherungsnehmer, dann an seinen mit ihm 
zusammenlebenden Ehepartner oder an die Person, mit 
der er zusammenlebt, dann an die versicherten Kinder, 
dann an weitere Versicherte im Verhältnis zu ihren jeweili-
gen Schäden gezahlt. Bei mehreren Begünstigten wird der 

4.2.	 Unsere Leistungen
Abgesehen von den Kosten unserer Leistungen um den 
Schadensfall auf gütlichem Weg zu lösen, übernehmen wir, 
bis zu der in Artikel 4.1. angegebenen Höhe, jedoch ohne 
einen Höchstbetrag von 125.000 EUR je Schadensfall zu 
überschreiten:

4.2.1.	 Die zur Verteidigung Ihrer rechtlichen Interessen 
ausgelegten Kosten,
nämlich:

	■ Honorare und Kosten für Anwälte, Gerichtsvollzieher, 
Mediatoren, Schlichter, Gutachter und für alle 
sonstigen Personen mit der entsprechenden gesetzlich 
vorgesehenen Eignung und den Gutachter, einschließ-
lich des MwSt. den Sie nicht zurückfordern können, 
weil Sie Mehrwertsteuerpflichtiger sind

	■ Kosten für Gerichts-, Verwaltungs- und sonstige Ver-
fahren, die zu Ihren Lasten gehen, einschließlich der 
Kosten und Honorare eines Vollstreckungsverfahrens 
und der mit einem Strafverfahren verbundenen Kosten

	■ Kosten für die Homologierung der Schlichtungsverein-
barung, die zu Ihren Lasten gehen

	■ der nicht beitragsbefreite Betrag zum Fonds für juris-
tischen Beistand für Zivilsachen. Nicht übernommen 
wird der Beitrag zum Fonds für juristischen Beistand 
für Strafsachen.

4.2.2.	Die Kosten für die Ermittlung eines verschwundenen 
Kindes
Im Falle des Verschwindens eines Versicherten unter 16 Jah-
ren und sofern sein Verschwinden beim Polizeidienst ange-
zeigt wurde, übernehmen wir die Kosten und Honorare eines 
Anwalts und eines medizinisch-psychologischen Beistands, 
um den versicherten Eltern rechtlichen Beistand während 
der gerichtlichen Untersuchung und später zu bieten, wenn 
sie als Zivilpartei auftreten, in Höhe von 15.000 EUR pro 
Schadensfall, sofern keine öffentliche oder private Einrich-
tung für eine Kostenübernahme in Frage kommt.
Die Garantie wird nicht gewährt, wenn ein Versicherter oder 
ein Familienmitglied Komplize, Täter oder Mittäter beim 
Verschwinden des Kindes ist.

4.2.3.	Vorschuss der Selbstbeteiligung Privathaftpflicht
Bleibt ein haftbarer Dritter Ihnen die gesetzliche Selbstbe-
teiligung seiner „Haftpflicht Privatleben“ schuldig, so legen 
wir diese Selbstbeteiligung bis in Höhe von 1.250 EUR 
aus, sofern die vollständige oder Teilhaftung dieses Dritten 
unwiderlegbar festgestellt wurde und dessen Versicherer 
uns seine Kostenübernahme bestätigt hat. Zahlt dieser 
Dritte Ihnen den Betrag der Selbstbeteiligung aus, so sind 
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Wenn mehrere Versicherte in den Genuss der Leistung kom-
men können und die Gesamthöhe des Schadens über dem 
vorgesehenen Maximum von 20.000 EUR je Schadensfall 
liegt, wird der Vorschuss vorrangig an den Versicherungs-
nehmer, dann an seinen mit ihm zusammenlebenden Ehe-
partner oder an die Person, mit der er zusammenlebt, dann 
an die versicherten Kinder, dann an weitere Versicherte im 
Verhältnis zu ihren jeweiligen Schäden gezahlt.
Im Rahmen unserer Leistungen werden wir in Ihre Rechte und 
Handlungen gegenüber verantwortlichen Dritten eingesetzt.

4.2.8.	Das Salduz-Gesetz
Wir decken die Pflichtintervention eines Anwalts, der im 
Rahmen des Salduz-Gesetzes von einem Minderjährigen 
unter 16 Jahren konsultiert wird, welcher im Vertrag ver-
sichert ist, mit einem Höchstbetrag von 2.500 EUR pro 
Schadensfall und pro Versicherungsjahr.
Die in den Artikeln 4.2.2. bis 4.2.7. aufgeführten Leistungen 
und die ergänzenden Leistungen werden nicht gewährt, 
wenn sich der Schadensfall im Rahmen des Berufslebens 
des Versicherungsnehmers oder eines Angehörigen ereignet.

4.3.	 Aufschlüsselung
Falls ein Schadensfall in mehrere Garantien fällt, gilt 
nur der Betrag der höchsten versicherten Leistung. Sind 
mehrere Leistungsbeträge identisch, steht im Rahmen des 
gedeckten Schadensfalls nur einer der Beträge der ver-
sicherten Leistungen zur Verfügung.

5.	 ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN
5.1.	 VERPFLICHTUNGEN DES 

VERSICHERUNGSNEHMERS IM 
SCHADENSFALL

5.1.1.	 Schadensfallmeldung - Rechte und Pflichten
Sie müssen uns den Schadensfall sowie seine bekannten 
oder angenommenen Umstände und Ursachen so schnell 
wie möglich melden. Wir können uns jedoch nicht auf die 
Nichteinhaltung dieser Frist berufen, wenn der Schadensfall 
so schnell gemeldet wurde, wie dies angemessener Weise 
möglich war.
Sie müssen uns zusammen mit Ihrer Meldung oder nach 
Erhalt übermitteln:

	■ alle Unterlagen und Informationen bezüglich des 
Schadensfalls

	■ alle Nachweise, die für die Identifizierung Ihrer Gegen-
partei, die Bearbeitung der Akte und die Rechtfertigung 
des Grundes und der Höhe der Forderung notwendig 
sind

Selbstbehalt von 250 EUR von diesen im Verhältnis der 
gewährten Entschädigungen getragen.
Im Rahmen unserer Leistungen werden wir in Ihre Rechte 
und Handlungen gegenüber verantwortlichen Dritten 
eingesetzt. 
Diese Leistung wird jedoch nicht gewährt, wenn es sich bei 
dem Schadensfall in einem Regress um einen medizini-
schen Unfall oder einen medizinischen Fehler handelt.

4.2.6.	Kaution
Falls Sie infolge eines versicherten Schadensfalls in 
Untersuchungshaft kommen, strecken wir bis in Höhe von 
20.000 EUR je Schadensfall die von den ausländischen 
Behörden für Ihre Freilassung geforderte Strafkaution vor.
Sie erfüllen alle vorgeschrieben Formalitäten, die ggf. von 
Ihnen verlangt werden, um die Freigabe des Kautions
betrages zu erwirken.
Nach Freigabe der Kaution durch die zuständige Behörde 
erstatten Sie unverzüglich den durch uns vorgestreckten 
Betrag, sofern er nicht zur Deckung von Kosten verwendet 
wird, die uns Kraft des vorliegenden Vertrags entstehen.
Im Rahmen unserer Leistungen werden wir in Ihre Rechte 
und Handlungen gegenüber verantwortlichen Dritten 
eingesetzt.

4.2.7.	 Vorschuss - Personenschaden
Erleiden Sie infolge eines versicherten Schadensfalls in 
Anwendung der Garantie „Außervertraglicher zivilrechtlicher 
Regress“, der sich in einem Mitgliedstaat der Europäischen 
Union, in Liechtenstein, in Andorra, in Monaco, in San 
Marino oder im Vereinigten Königreich ereignet hat, einen 
von einem Dritten verursachten Schaden, so strecken wir, 
auf Ihren schriftlichen Antrag den unten näher festgelegten 
Betrag zur Entschädigung für diesen Personenschaden 
proportional zum Haftungsgrad des Dritten und bis in Höhe 
von 20.000 EUR je Schadensfall vor, sofern die vollstän-
dige oder Teilhaftung des Dritten nicht angefochten und 
von dessen Haftpflichtversicherer bestätigt wird.
Vorgestreckt werden die medizinischen Kosten, die Ihnen 
nach der Beteiligung von Einrichtungen jeder Art (Kranken-
kasse usw) verblieben sind, sowie der durch den Unfall 
bedingte Verdienstausfall. Sie legen uns die entsprechen-
den Belege sowie eine ausführliche Übersichtstabelle 
vor, aus der der Betrag hervorgeht, dessen Vorschuss Sie 
beantragen.
Opfer, die durch eine Arbeitsunfallversicherung oder eine 
Versicherung gegen Unfälle auf dem Weg zur und von der 
Arbeit gedeckt sind, können nicht in den Genuss dieser 
Leistung kommen.
Wir erhalten den vorgestreckten Betrag zu einem späteren 
Zeitpunkt vom Dritten oder dessen Versicherer zurück. 
Gelingt es uns im Folgenden nicht, den ausgelegten Betrag 
zurückzuerlangen, so sind Sie verpflichtet, uns diesen vor-
gestreckten Betrag zu erstatten.
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Dies gilt auch, wenn Sie in einer Angelegenheit, die im 
Ausland verhandelt werden muss, einen Anwalt wählen, der 
nicht Mitglied einer Anwaltskammer des Landes ist, in dem 
die Angelegenheit verhandelt werden muss.
Wenn ein Gutachter beauftragt werden muss, haben Sie die 
Möglichkeit, diesen frei zu wählen. Wenn Sie jedoch einen 
Gutachter auswählen, der in einem anderen Land tätig 
ist als dem, in dem der Auftrag ausgeführt werden muss, 
tragen Sie selbst die zusätzlichen Kosten und Honorare, die 
aus dieser Wahl entstehen.
Wenn mehrere Versicherte gemeinsame Interessen haben, 
einigen Sie sich auf die Ernennung eines einzigen Anwalts 
oder Gutachters. Wenn dies nicht geschieht, obliegt die 
freie Wahl dieses Beraters dem Versicherungsnehmer.
Wenn Sie einen Berater wählen, müssen Sie dessen Namen 
und Adresse rechtzeitig mitteilen, damit wir uns mit ihm in 
Verbindung setzen und ihm die Akte übermitteln können.
Sie müssen uns über die Entwicklung der Angelegenheit 
auf dem Laufenden halten, gegebenenfalls über Ihren 
Berater. Geschieht dies nicht, nachdem Ihr Anwalt an 
diese Verpflichtung erinnert wurde, sind wir von unseren 
Verpflichtungen in Höhe des Nachteils entbunden, der uns 
durch dieses Fehlen von Auskünften entstehen könnte.
Wir übernehmen die Kosten und Honorare, die aus dem 
Einschreiten eines einzigen Anwalts oder Gutachters ent-
stehen. Diese Einschränkung gilt jedoch nicht, wenn das 
Eingreifen eines weiteren Anwalts oder Gutachters aus 
Gründen, die nicht Ihrem Willen unterliegen, gerechtfertigt 
ist, oder wenn dieser Wechsel des Anwalts oder Gutachters 
aus Umständen resultiert, die von Ihrem Willen unabhängig 
sind.
Auf keinen Fall haften wir für die Aktivitäten der Berater 
(Anwalt, Gutachter usw.), die für Sie eintreten.

5.1.3.	 Zahlung von Auslagen, Honoraren und Kosten
Sie verpflichten sich, sich nicht ohne unsere vorherige 
Einwilligung mit der Höhe einer Kosten- und Honorarauf-
stellung einverstanden zu erklären; gegebenenfalls und auf 
unsere Aufforderung bitten Sie die zuständige Behörde oder 
das zuständige Gericht um die Erstellung einer Kosten- und 
Honoraraufstellung auf unsere Kosten. Andernfalls behal-
ten wir uns das Recht vor, unsere Leistung im Verhältnis 
zum erlittenen Nachteil zu beschränken.
Wenn Sie die Zahlung von Kosten oder Auslagen erhalten, 
die uns zustehen, müssen Sie uns diese zurückzahlen und 
das Verfahren oder die Vollstreckung bis zur Erreichung 
dieser Rückzahlungen - auf unsere Kosten und unseren 
Angaben entsprechend - fortsetzen. Zu diesem Zweck 
treten wir in Ihre Rechte gegenüber Dritten bezüglich der 
Rückerstattung der Ihnen von uns vorgestreckten Kosten 
ein.
Wenn mindestens fünf unserer in verschiedenen Verträgen 
Versicherten an einem Schadensfall beteiligt sind, der für 
diese Versicherten die Einlegung eines Rechtsmittels oder 

	■ alle Informationen über Art, Ursachen, Umstände oder 
Folgen des Schadensfalls, die es uns erlauben, uns ein 
genaues Bild von ihm zu machen.

Sie übermitteln uns alle erforderlichen Auskünfte, Doku-
mente oder Belege, die es uns erlauben, eine zufrieden-
stellende gütliche Lösung anzustreben und Ihnen zu helfen, 
Ihre Interessen wirksam zu vertreten.
Sie tragen die Folgen einer verzögerten oder unvollstän-
digen Kommunikation, die uns daran hindert, unsere Ver-
pflichtungen korrekt einzuhalten.
Wenn sich die gütliche Regelung als undurchführbar 
erweist, entscheiden wir gemeinsam über die weitere 
Vorgehensweise.
Sie bleiben für Ihren Schadensfall jederzeit selbst ver-
antwortlich. Sie können mit jeder Person, mit der Sie im 
Streit sind, einen Vergleich schließen oder Schadenersatz 
von ihr annehmen, ohne uns zu darüber zu informieren. Sie 
verpflichten sich aber in diesem Fall, Beträge, die uns zuste-
hen, und Auslagen, die wir in Unkenntnis dieses Vergleichs 
eventuell getätigt haben, an uns zurückzuzahlen.
Die Kosten eines Bevollmächtigten oder eines Verfahrens, 
das ohne unsere schriftliche Einwilligung eingeleitet wurde, 
übernehmen wir jedoch nicht, außer im Falle dringender 
und angemessener Sicherungsmaßnahmen.
Wenn Sie Ihre Verpflichtungen nicht erfüllen und uns daraus 
ein Nachteil entsteht, können wir eine Reduzierung unserer 
Leistung in Höhe des entstandenen Nachteils verlangen.
Wir verweigern unsere Deckung, wenn Sie in betrügerischer 
Absicht Ihren Verpflichtungen nicht nachgekommen sind.

5.1.2.	 Freie Wahl des Rechtsanwalts und des 
Sachverständigen
Wir können jede Möglichkeit ergreifen, um den Schadens-
fall gütlich beizulegen.

	■ Sofern ein gerichtliches, administratives oder schieds-
gerichtliches Verfahren angestrengt wird, haben Sie 
die Wahl, einen Anwalt oder jede andere Person, die 
die gesetzlich auferlegten Verfahrensvoraussetzungen 
erfüllt, anzustellen, um Ihre Interessen zu verteidigen, 
zu vertreten und wahrzunehmen.

	■ Bei einem Schiedsverfahren, einer Mediation oder 
jeder anderen anerkannten außergerichtlichen Schlich-
tung haben Sie die freie Wahl einer sachkundigen und 
zu diesem Zweck bestimmten Person.

	■ Sofern ein Interessenkonflikt mit uns auftaucht, haben 
Sie zur Verteidigung Ihrer Interessen die freie Wahl 
eines Anwalts oder, sofern Sie dies wünschen, jeder 
anderen Person, die die gesetzlich auferlegten Ver-
fahrensvoraussetzungen erfüllt.

Wenn Sie jedoch in einer Angelegenheit, die in Belgien 
verhandelt werden muss, einen Anwalt wählen, der nicht 
Mitglied einer belgischen Anwaltskammer ist, müssen Sie 
die zusätzlichen Kosten, die sich aus dieser Wahl ergeben, 
selbst tragen.
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5.1.5.	 Informationspflicht
Bei jedem Eintreten eines Interessenkonflikts oder einer 
Uneinigkeit hinsichtlich der Regulierung des Schadens-
falls informieren wir Sie über Ihr Recht auf freie Wahl des 
Anwalts bzw. die Möglichkeit, das im Fall einer Meinungs-
verschiedenheit vorgesehene Verfahren zu nutzen.

5.1.6.	 Rechte unter Versicherten
Falls ein anderer Versicherter als der Versicherungsnehmer 
selbst oder sein(e) Ehepartner(in) oder sein(e) gesetzlich 
zusammenwohnende(r) Partner(in) Ansprüche gegen einen 
anderen Versicherten geltend machen möchte, wird die 
Deckung nicht gewährt.

5.1.7.	 Verjährung
Die Verjährungsfrist jeder Handlung im Zusammenhang mit 
dem vorliegenden Vertrag beträgt 3 Jahre. Die Frist beginnt 
mit dem Tag des Ereignisses, das zur Handlungseröffnung 
führt.
Wenn aber der Urheber der Klage nachweisen kann, dass 
er erst zu einem späteren Zeitpunkt Kenntnis von diesem 
Ereignis erhielt, beginnt die Frist erst ab diesem Datum, 
wobei Sie 5 Jahre ab dem Datum des Ereignisses nicht 
überschreiten darf, ausgenommen im Fall von Betrug.
Wenn Sie uns den Schadensfall rechtzeitig gemeldet 
haben, wird die Verjährung bis zu dem Zeitpunkt unter-
brochen, bis wir Ihnen unsere Entscheidung schriftlich 
mitgeteilt haben.

5.2.	 VERPFLICHTUNGEN

5.2.1.	 Ethische Verpflichtung
Wir verpflichten uns, im Rahmen der Bearbeitung von 
Schadensfällen die von Assuralia (www.assuralia.be) aus-
gearbeiteten Verhaltensregeln mitzuteilen und strikt einzu-
halten. Bei Streitigkeiten in Bezug auf die Anwendung dieser 
Verhaltensregeln ist die Ombudsstelle des Versicherungs-
sektors zuständig: Ombudsman des assurances Square de 
Meeûs 35 in 1000 Brüssel Telefon: +32(2) 547.58.71  Fax: 
+32(2) 547.59.75. Website: www.ombudsman-insurance.be 
oder per E-Mail an: info@ombudsman-insurance.be
Darüber hinaus verpflichten wir uns, unsere Fortbildungs-
programme fortzusetzen, um die Verfügbarkeit unserer 
Mitarbeiter für Ihre persönliche Beratung, wenn Sie Opfer 
eines Unfalls geworden sind, weiter auszubauen.

5.2.2.	Unser Einsatz für den Kunden
Wenn ein Schadensfall ausgeschlossen ist, stellen wir 
Ihnen dennoch einen juristischen Beistand per Telefon zur 
Verfügung, der Sie an einen Fachmann für das jeweilige 
Gebiet weiterleitet. Wir informieren Sie über die Möglich-
keiten der alternativen Regulierung wie zum Beispiel vor 
einem Schiedsgericht, einer Schlichtungskommission oder 
dem Ombudsmann.

einer Anfechtung gegen eine oder mehrere dieser Parteien 
auf Grundlage ein und desselben oder eines ähnlichen 
Sachverhalts nach sich zieht oder ziehen kann, ist unsere 
Leistung für alle diese Versicherten zusammen bezüglich 
der externen Kosten auf das Fünffache des Betrages 
begrenzt, der der höchsten Deckungsgrenze entspricht, 
die in den Verträgen dieser Versicherten in dem den Ver-
sicherungsfall betreffenden Bereich vorgesehen ist. Diese 
einheitliche Deckungsgrenze wird auf die Versicherten 
aufgeteilt. Wenn wir in gutem Glauben einem oder meh-
reren Versicherten eine Summe ausgezahlt haben, die 
den Anteil übersteigt, der ihm (bzw. ihnen) zusteht, da wir 
keine Kenntnis von weiteren möglichen Rechtsmitteln für 
andere unserer Versicherten hatten, haben diese anderen 
Versicherten nur in Höhe der eventuell noch verfügbaren 
Summen Anspruch auf unsere Leistung.
Wenn die Höhe der Kosten und Honorare oder Auslagen 
über dem laut Deckung vorgesehenen Maximum liegt, 
erfolgt unsere Intervention vorrangig zugunsten des Ver-
sicherungsnehmers, anschließend zugunsten des mit ihm 
zusammenlebenden Ehegatten oder der Person, mit der er 
zusammenlebt, und zuletzt zugunsten ihrer Kinder, die bei 
ihnen wohnen oder in steuerrechtlicher Hinsicht zu unter-
halten sind.
Die Honorare der Gutachter werden innerhalb des Monats 
beglichen, in dem die entsprechenden Belege vorgelegt 
werden.

5.1.4.	 Meinungsverschiedenheit
Im Falle einer Meinungsverschiedenheit hinsichtlich der 
Haltung bei der Regelung des Schadensfalls können Sie, 
unbeschadet der Möglichkeit, ein Gerichtsverfahren ein-
zuleiten, einen Anwalt Ihrer Wahl konsultieren, nachdem 
wir Ihnen unseren begründeten Standpunkt oder unsere 
Weigerung, uns Ihrem Standpunkt anzuschließen, mitgeteilt 
haben und nachdem wir Sie an die Existenz dieses Verfah-
rens erinnert haben.
Wenn der Rechtsanwalt unseren Standpunkt bestätigt, wird 
Ihnen jedoch die Hälfte der Kosten und Gebühren dieser 
Beratung erstattet.
Wenn Sie entgegen der Meinung dieses Rechtsanwalts auf 
Ihre eigenen Kosten ein Verfahren einleiten und dabei ein 
besseres Ergebnis erzielen als dasjenige, das Sie erreicht 
hätten, wenn Sie unseren Standpunkt angenommen hät-
ten, so gewähren wir Ihnen unsere Deckung und erstatten 
Ihnen die verbleibenden, zu Ihren Lasten gehenden Kosten 
und Honorare.
Wenn der konsultierte Anwalt Ihren Standpunkt bestätigt, 
sind wir verpflichtet, Ihnen, unabhängig vom Ausgang des 
Verfahrens, die Deckung, einschließlich der zu Ihren Lasten 
gegangenen Kosten und Honorare der Konsultation zu 
gewähren.
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Sammelklagen bei Schadensfällen im Zusammenhang mit 
dem Internet: 
Wenn wenigstens 10 Personen, die über verschiedene 
Rechtsschutzverträgen versichert sind, die bei AXA Belgium 
unter der Handelsmarke Legal Village abgeschlossen 
wurden, eine Klage einreichen, um ihre persönlichen Inte-
ressen vor den Folgen ein und derselben Entscheidung zu 
schützen, oder sich gegen den Anspruch eines Dritten in ein 
und demselben Gerichts-, Verwaltungs- oder einem anderen 
Verfahren zu verteidigen, gelten derartige Schadensfälle als 
Massenschäden.

Schlichtung
Im Kontext des Vertrags versteht man unter Schlichtung 
ausschließlich die freiwillige Schlichtung, nämlich die 
Methode, bei der die streitenden Parteien freiwillig einen 
unabhängigen und unparteiischen Dritten (den von der 
Föderalen Vermittlungskommission zugelassenen Schlich-
ter) beauftragen, ohne Einschreiten eines Richters und 
gemäß den gesetzlichen Bestimmungen für Schlichtungs-
verfahren zu versuchen, diese Streitigkeit mit einer gütliche 
Lösung beizulegen. Der zugelassene Schlichter hat die 
Aufgabe, die Verhandlungen zwischen den Konfliktparteien 
zu erleichtern, zu strukturieren und zu koordinieren, ohne 
ihnen eine Lösung aufzuerlegen.

Sie
Der Versicherungsnehmer und seine Angehörigen sind 
versichert

	■ im Rahmen ihres Privatlebens; als Privatleben gelten 
alle Tatsachen, Handlungen oder Unterlassungen, 
die sich nicht aus der Ausübung einer Berufstätigkeit 
ergeben

	■ im Rahmen ihrer Berufstätigkeit für die in Punkt 2.4.1. 
der versicherten Leistungen genannten Garantien; 
unter Berufstatigkeit ist jede konkrete Beschaftigung 
zu verstehen, die eine Erwerbsquelle darstellt sofern 
sie die Eigenschaft des Arbeitnehmers, Angestellten, 
Auszubildenden, EU-Beamten oder Bediensteten einer 
staatlichen, gemeinschaftlichen, regionalen, provinziel-
len oder kommunalen Behörde sind

	■ sofern sie Dienste oder Leistungen im Rahmen eines 
Studentenarbeitsvertrags erbringen

	■ sofern sie sich unter der Aufsicht einer anderen Person 
kostenlos oder mittels einer Vergütung im Rahmen 
eines dem Gesetz vom 24. Februar 1978 über den 
Arbeitsvertrag für entlohnte Sportler unterliegenden 
Arbeitsvertrags auf einen Sportwettbewerb oder eine 
Sportveranstaltung vorbereiten oder daran teilnehmen

	■ sofern sie die Eigenschaft des Freiwilligen im Sinne 
des Gesetzes vom 31. Juli 2005 über die Rechte der 
Freiwilligen besitzen.

Die Angehörigen des Versicherungsnehmers sind
	■ der Ehe- oder Lebenspartner, der mit dem Versiche-

rungsnehmer zusammenlebt

LEXIKON
Um den Text Ihrer Versicherungen zu vereinfachen, haben wir in 
diesem Lexikon die Umschreibungen gewisser Wörter oder Ausdrucke, 
die in den Allgemeinen Bedingungen fett gedruckt sind und speziell 
für Ihre Rechtsschutzversicherung Privatleben zusammengefasst. Die 
Definition weiterer fettgedruckter Begriffe finden Sie im Lexikon Ihrer 
Wohnung Versicherung.  
Diese Definitionen grenzen unsere Deckung ab. Sie sind alphabetisch 
geordnet.

Anspruchsberechtigte
Ihre Erben mit Ausnahme von juristischen Personen.

Außervertragliche zivilrechtliche Haftung
	■ Es handelt sich um die Haftung, die Ihnen auferlegt 

werden kann, wenn Sie einem Dritten außerhalb 
jeglicher Vertragsbeziehung schuldhaft einen Schaden 
zufügen; sie basiert auf den Art. 1382 bis 1386 bis 
des alten Zivilgesetzbuches und berechtigt diesen 
Dritten, den Ersatz des von ihm erlittenen Schadens zu 
erhalten. Beispiele: Sie verletzen einen Passanten, Ihr 
Hund beißt einen Besucher, oder ein Dachziegel Ihres 
Hauses fällt auf ein Auto.

Dritter
Jede Person, die nicht als Versicherter zu betrachten ist.

Interventionsschwelle
Mindestbetrag des Erstschadens, über den hinaus keine 
Leistung von uns geschuldet wird. Die Eintrittsschwelle gilt 
nicht für Streitfälle, die nicht in Geld bewertbar sind.

Schadensfall
Eintreten des Ereignisses, das dazu führen könnte, dass 
unsere Deckung in Anspruch genommen wird, und Sie 
veranlassen könnte, Ihre Rechte als Kläger oder Beklag-
ter geltend zu machen, sei es in einem gerichtlichen, 
administrativen oder anderen Verfahren oder außerhalb 
jedes Verfahrens, es sei denn, Sie haben die Umstände, 
die zum Eintreten dieses Ereignisses führten, wissentlich 
herbeigeführt.
Im Falle eines außervertraglichen zivilrechtlichen Regresses 
gilt das Ereignis, aus dem der Schadensfall herrührt, als zu 
dem Zeitpunkt eingetreten, zu dem es zum schadensver-
ursachenden Sachverhalt kommt. In allen anderen Fällen 
gilt das Ereignis, aus dem der Schadensfall herrührt, als zu 
dem Zeitpunkt eingetreten, zu dem Sie, Ihr Gegner oder ein 
Dritter begonnen oder vermutlich begonnen haben bzw. 
hat, einer gesetzlichen oder vertraglichen Pflicht oder Vor-
schrift zuwiderzuhandeln.
Alle Klagen oder Differenzen, die aus demselben Umstand 
herrühren, unabhängig von der Anzahl der Versicherten 
oder Dritten, oder mehrere Umstände, die eine Konnexitäts-
beziehung aufweisen, bilden einen einzigen Schadensfall.
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Gesellschaft. AXA Belgium betraut Legal Village mit der 
Bearbeitung der Schäden für alle Verträge in ihrem Ver-
sicherungsportefeuille, die sich auf die Rechtsschutzsparte 
beziehen, gemäss den Bestimmungen des Artikels 4.b. 
des Königlichen Erlasses vom 12. Oktober 1990 über die 
Rechtsschutzversicherung

	■ alle im Haushalt des Versicherungsnehmers lebenden 
Personen; die Eigenschaft des Versicherten bleibt 
für diese Personen jedoch auch dann gewährleistet, 
wenn die sich vorläufig aus gesundheitlichen Gründen, 
wegen des Studiums, der Arbeit, des Wehr- oder 
Zivildienstes zeitweilig außerhalb des Haushalts des 
Versicherungsnehmers aufhalten

	■ die minderjährigen Kinder des Versicherungsnehmers 
und/oder des mit ihm zusammenlebenden Ehe-
partners oder der Person, mit der er zusammenlebt, 
wenn diese Kinder nicht mehr im Haushalt des Ver-
sicherungsnehmers leben

	■ die volljährigen Kinder des Versicherungsnehmers 
und/oder des im ihm zusammenlebenden Ehepartners 
oder der Person, mit der er zusammenlebt, wenn diese 
Kinder nicht mehr im Haushalt des Versicherungs-
nehmers leben, noch keine 25 Jahre alt sind, nicht 
verheiratet sind und steuerlich als unterhaltsberechtigt 
gegenüber dem Versicherungsnehmer und/oder 
seinem zusammenlebenden Ehepartner oder der 
Person gelten, mit der der Versicherungsnehmer 
zusammenlebt

Ebenfalls die Eigenschaft des Versicherten haben
	■ die Mitglieder des Hauspersonals sowie die 

Haushaltshilfen, wenn sie im privaten Dienst des Ver-
sicherungsnehmers oder seiner Angehörigen stehen;

	■ die Personen, die außerhalb jeder Berufstätigkeit und 
ggf. auch unentgeltlich die Aufsicht übernehmen über

	■ den Versicherungsnehmer oder einen seiner 
Angehörigen,

	■ die Haustiere, die Eigentum des Versicherungsnehmers 
oder eines seiner Angehörigen sind, wenn sie aufgrund 
von Körperverletzungen oder Sachschäden anlässlich 
dieser Aufsicht Schaden erleiden.

	■ die Anspruchsberechtigten eines Versicherten, der 
infolge eines gedeckten Schadensfalls verstorben ist, 
und die daraus entstehenden Regressansprüche. 

Versicherungsnehmer 
Die natürliche oder juristische Person, die den Vertrag mit 
uns abschließt.

Wartezeit
Zeitabschnitt, der mit dem Datum des Inkrafttretens des 
Vertrags oder des Inkrafttretens des hinzugefügten Risikos 
beginnt, in dem wir keinerlei Intervention gewähren.

Wir 
Die Gesellschaft: AXA Belgium, die ihre Rechtsschutzversi-
cherungsprodukte unter der Marke Legal Village vermarktet.
Die Rechtsschutzschadensfälle werden bearbeitet von 
Legal Village AG, mit Gesellschaftssitz Rue de la Pépinière 
25 in 1000 Brüssel Tel.: 02 678 55 50 – Fax: 02 678 53 
60 • MwSt. BE 0403.250.774 RJP Brüssel, einer auf die 
Bearbeitung der Rechtsschutzschadensfälle spezialisierten 
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Eine Zusammenfassung finden Sie auf 
www.ardenneprevoyante.be alle Ihre 

Dokumente und Dienstleistungen

Sie möchten zuversichtlich leben und der Zukunft gelassen entgegensehen. 
Es ist unser Beruf, Ihnen die Lösung anzubieten, die Ihre Angehörigen und  
Ihre Güter schützen und Ihnen helfen, Ihre Vorhaben aktiv vorzubereiten.

https://www.ardenneprevoyante.be
mailto:ap%40ardenne-prevoyante.com?subject=
https://www.ardenneprevoyante.be
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